
 

 
 
 
 
Wichtige Information zu Ortsabwesenheit 
 
 
 
Als Leistungsbezieher nach dem SGB II müssen Sie für das Jobcenter erreichbar sein, damit Sie in der Lage 
sind, Aufforderungen des Jobcenters Stadt Regensburg unverzüglich Folge zu leisten.  
 
Eine unerlaubte Abwesenheit von Ihrem Wohnort kann zum Wegfall und zur Rückforderung des 
Arbeitslosengeldes II führen. Die Regelungen zur Erreichbarkeit gelten für alle Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft. 

 

 

 Bis zu drei Wochen im Kalenderjahr können Sie sich Ortsabwesenheit im Voraus genehmigen 
lassen durch das Jobcenter. Die Zustimmung kann grundsätzlich erteilt werden, wenn in dieser Zeit 
keine Maßnahmen zu Ihrer Integration stattfinden.  

 Beabsichtigen Sie, sich länger als drei, aber nicht mehr als sechs Wochen außerhalb des 
Nahbereichs aufzuhalten, ist hierzu grundsätzlich die Zustimmung möglich. Eine Leistungsgewährung 
ist jedoch nur für die ersten drei Wochen der Abwesenheit möglich; danach entfällt der Bezug. 

 Bei einer beabsichtigten Ortsabwesenheit von mehr als 6 Wochen ist eine Fortzahlung der Leistungen 
während der gesamten Dauer des auswärtigen Aufenthaltes nicht möglich. Die Leistung kann erst 
von dem Tage an wieder gewährt werden, an dem Sie diese nach Ihrer Rückkehr erneut beantragen. 

 Wird Ihnen die Zustimmung zu einer beabsichtigten Ortsabwesenheit für einen bestimmten Zeitraum 
erteilt und halten Sie sich länger als genehmigt außerhalb des Nahbereiches auf ohne den Träger der 
Grundsicherung rechtzeitig zu informieren, entfällt Ihr Leistungsanspruch mit Ablauf der genehmigten 
Abwesenheit. Beachten Sie bitte, dass Sie in diesem Fall mit der Erstattung der Leistungen rechnen 
müssen. 

 
Ich bestätige, die Kenntnisnahme dieser Hinweise zur Ortsabwesenheit. Falls ich beabsichtige, mich 
außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufzuhalten und/oder vorübergehend nicht erreichbar 
bin, spreche ich rechtzeitig im Voraus (möglichst 3 Wochen vorher) beim Jobcenter Stadt 
Regensburg vor. Ohne schriftliche Genehmigung entfällt der Leistungsanspruch und 
Arbeitslosengeld 2 wird aufgehoben und zurückgefordert. 
 
 
Eine Mehrfertigung habe ich erhalten. 
 
 
 
 
 
_______________                          ___________________________ 
(Datum)    (Unterschrift) 


